Pressemitteilung der FDP-Fraktion [Stadtname]
Datum: [TT.MM.JJJJ]
FDP [Stadtname] warnt vor bürokratischer Leerstandsverordnung – Antrag gegen Anwendung des Landesgesetzes gestellt
Die FDP-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung [Stadtname] hat einen Antrag eingebracht, mit dem der Magistrat aufgefordert wird, keine Satzung nach dem hessischen Gesetz gegen den spekulativen Leerstand von Wohnraum zu erlassen. Das kürzlich in Kraft getretene Landesgesetz ermöglicht Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt, leerstehende Wohnungen nach sechs Monaten genehmigungspflichtig zu machen.
„Wir lehnen die Anwendung dieses Gesetzes in unserer Stadt entschieden ab“, erklärt [Name], Fraktionsvorsitzender der FDP [Stadtname]. „Es schafft neue Bürokratie, stellt Eigentümer unter Generalverdacht und bringt keine einzige neue Wohnung.“
Nach Ansicht der FDP führt das Gesetz in der kommunalen Praxis zu erheblichen Belastungen: Verwaltung und Personal müssten aufgestockt werden, um Anträge zu prüfen, Leerstände zu kontrollieren und Bußgeldverfahren einzuleiten. „Gerade kleine und mittlere Städte wie [Stadtname] sind mit dieser zusätzlichen Last schlicht überfordert“, so [Name].
Zudem sei das Gesetz ein falsches wohnungspolitisches Signal. Statt Investitionen in Sanierung oder Neubau zu fördern, drohe es, Eigentümer zu verunsichern und dringend notwendige Investitionen in Wohnraum auszubremsen. „Was wir brauchen, ist weniger Misstrauen gegenüber Vermietern - und mehr Tempo beim Wohnungsbau“, betont [Name].
Die FDP setzt sich stattdessen für positive Anreize zur Aktivierung von Wohnraum, Entbürokratisierung von Baugenehmigungen und eine konsequente Ausweisung von Bauland ein.
Der Antrag der FDP wird in der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung beraten. Die Fraktion ruft die übrigen Parteien dazu auf, sich „einem klaren Bekenntnis für Eigentumsfreiheit und gegen unnötige Bürokratie“ anzuschließen

